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Einladung zum Tag der offenen Tür

Der Umbau des Gemeindehauses schreitet in grossem Tempo voran. Vor 
rund einem Jahr ist die Gemeindeverwaltung in das Provisorium beim 
Parkplatz der Mehrzweckhalle umgezogen und kann nun schon bald wieder 
zurück in die neuen Büroräumlichkeiten wechseln.

Vor dem Umzug lädt der Gemeinderat zum Tag der offenen Türe ein. Am 
Samstag, 30.11.2024, von 14.00 bis 18.00 Uhr sind die Türen für alle 
Interessierten offen. Besuchen Sie das neu umgebaute Gebäude mit 
Verwaltung, Gemeindesaal und den vier neu entstandenen Bijou-Wohnungen. 

Der Gemeinderat freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. 



Einwohnergemeinde Inkwil

Erstbezug Wohnungen im Gemeindehaus

Im umgebauten Gemeindehaus Inkwil werden auf Februar 2025 vier kleine, 
aber feine Wohnungen zur Erstvermietung bezugsbereit. Auf der Homepage 
der Gemeinde Inkwil sind sämtliche Pläne und Informationen zu den 
Wohnungen aufgeschaltet. Besichtigungen sind auf Anfrage möglich. 

Bei Fragen melden sie sich bei der 
Gemeindeverwaltung Inkwil 
Tel. 062 961 15 51 oder gs@inkwil.ch.

Gemeindeverwaltung – Umzug in die neuen Räumlichkeiten

Der Zügeltermin der Gemeindeverwaltung steht fest und wird in der Woche 
vom 09. – 11. Dezember 2024 stattfinden. Die Gemeindeverwaltung bleibt an 
diesen Tagen geschlossen.

Die Verwaltung bittet um Verständnis und ist ab dem 12. Dezember 2024 in 
den neuen Büroräumlichkeiten wieder für Sie da.
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Gemeindeversammlung 04.12.2024

Die Gemeindeversammlung findet am Mittwoch, 04. Dezember 2024 in der 
Mehrzweckhalle, Wangenriedstrasse Inkwil statt.

Traktanden:
1. Verpflichtungskredit in Höhe von Fr. 100‘000 inkl. MwSt. für den Ersatz 

der Beleuchtung in der Mehrzweckhalle Inkwil; Beratung und 
Beschlussfassung

2. Budget 2025; Festsetzen der Steueranlage und der Liegenschaftssteuer; 
Beratung und Beschlussfassung

3. Neues Abfallreglement; Beratung und Beschlussfassung
4. Neues Reglement über die Benützung von öffentlichen Anlagen; 

Beratung und Beschlussfassung
5. Gesamterneuerungswahlen 2025 – 2028; es sind zu wählen:

- Gemeindepräsidium, Gemeindevizepräsidium 
- Rechnungsprüfungsorgan
Es sind folgende Wahlvorschläge für den Gemeinderat eingegangen:
- Mangiante Roberto, 1964, Hölzlistrasse 17
- Thommen Markus, 1963, Ringstrasse 21
- Hiltbrunner Stefanie, 1987, Röthenbachstrasse 13
Folgende Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich gemäss Art. 50/4 
OgR für eine Wiederwahl in den Gemeinderat zur Verfügung (in 
alphabetischer Reihenfolge):
- Gilgen Adrian, 1981, Röthenbachstrasse 18
- Ingold Michael, 1969, Schulstrasse 4
- Probst Stefan, 1981, Niederönzstrasse 31
- Wagner Sandra, 1988, Birkenweg 4
Der Gemeinderat hat gemäss Art. 55 OgR alle vorgenannten Personen 
für den Gemeinderat in stiller Wahl gewählt. 

6. Verschiedenes / Orientierungen

Aktenauflage auf der Gemeindeverwaltung. Gegen Versammlungsbeschlüsse 
kann innert 30 Tagen beim Regierungsstatthalter Oberaargau in Wangen 
Beschwerde geführt werden. In Wahlangelegenheiten beträgt die Frist 10 
Tage.

Alle stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner sind zur Versammlung 
und zum anschliessenden Apéro freundlich eingeladen.
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Neues Bänkli bei der Bushaltestelle

An der Bahnhofstrasse bei der Bushaltestelle konnte eine neue Sitzbank 
erstellt werden. Claudia Keller vom Restaurant Frohsinn hat den Betrag für die 
Anschaffung dieser Sitzbank der Einwohnergemeinde Inkwil gespendet. 

Die neue Bank wird nicht nur zur Erholung beitragen, sondern auch dazu, die 
Aufenthaltsqualität an diesem Ort zu erhöhen.

Der Gemeinderat bedankt sich im Namen der ganzen Gemeinde für die 
grosszügige Spende. 

AquArena Herzogenbuchsee
Einwohner/innen der Gemeinde Inkwil geniessen in der AquArenA Sport- und 
Wellnessanlage auf alle Abonnemente den einheimischen Tarif.
Wenn Sie an der Kasse ein Saison- oder Jahresabonnement kaufen, erwähnen 
Sie, dass Sie in der Gemeinde Inkwil wohnhaft sind.

Auskunft über Öffnungszeiten und Preise finden sie auf der Homepage der 
AquArenA Herzogenbuchsee
(www.aquarena-ag.ch)

Ab 15. November 2024 findet zudem die Eröffnung der 
IceArena statt. Jeweils ab 13.00 Uhr kann zukünftig nicht nur geschwommen 
sondern auch noch Schlittschuh gelaufen werden. 

http://www.aquarena-ag.ch
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Best Agers Inkwil

Senioren
Mittagstisch

Alle Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren sind herzlich 
eingeladen, jeweils am ersten Mittwoch des Monats im 

Restaurant Frohsinn gemeinsam zu Mittag essen.

Anmeldung und Angaben von Lebensmittelintoleranzen bis 
spätestens am Samstag vor dem entsprechenden Mittwoch bei: 

Claudia Keller Tel. 062 961 11 79

Daten für Mittagstisch
8. Januar 2025 - 11.30 Uhr
5. Februar2025 - 11.30 Uhr

5. März2025 - 11.30 Uhr
2. April2025 - 11.30 Uhr
7. Mai2025 - 11.30 Uhr
4. Juni2025 - 11.30 Uhr

12. August Senioren Mittagstischreise

Seniorennachmittag
(Flyer erfolgte mit separater Post)

«Musig & churzwiligi, humorvolli Gschichte us dr Region»
21. November 2024, 14.00 Uhr

im Foyer der Mehrzweckhalle Inkwil
Alle Seniorinnen und Senioren ab 65 Jahren

Freut sich auf ein gemütliches Beisammensein.
der Vorstand aktiv3375 und Claudia Keller

Anlässe im Advent – Gemeinde Inkwil
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Glühwein am 3. Advent

Am Sonntag, 15. Dezember, sind alle Inkwilerinnen und 
Inkwiler von 16–18 Uhr beim Gemeindehaus zu einem 
Glühwein-/Punsch-Trinken eingeladen. Gemeinsam 
wollen wir in der geschäftigen Adventszeit einen 
Moment innehalten und Zeit für Begegnungen und 
Gespräche geniessen. Um 17.00 Uhr erzählt Marianne 
Bärtschi eine schöne Adventsgeschichte für Gross und 
Klein.
Bitte eigene Tassen/Becher mitnehmen. 
Herzlich laden ein, 
Verein aktiv3375  

10. Dezember 2024, 19.30 
Uhr, Singen im Advent an 

der Dorfstrasse 8 mit Inkwiler 
Dorfvereinen. Alle Einwohner 
sind herzlich eingeladen zum 

Apéro und Mitsingen. Bitte 
Tasse mitnehmen. 
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Revision Freisetzungsverordnung in Kraft seit 01.09.2024

Am 1. September 2024 trat eine überarbeitete Version der 
Freisetzungsverordnung in Kraft, die sich unter anderem intensiv mit dem 
Thema invasive Neophyten befasst. Invasive Neophyten sind Pflanzen, die 
ursprünglich nicht in unserer Region heimisch waren und durch ihre rasche 
Verbreitung heimische Arten verdrängen und Ökosysteme gefährden können.

Warum ist diese Änderung notwendig?
Die zunehmende Verbreitung invasiver Neophyten stellt eine wachsende 
Bedrohung für unsere heimische Pflanzen- und Tierwelt dar. Diese 
Pflanzenarten, die häufig durch menschliches Zutun in unsere Umwelt 
gelangen, können ganze Ökosysteme aus dem Gleichgewicht bringen und 
wirtschaftliche Schäden verursachen, beispielsweise in der Landwirtschaft oder 
bei der Landschaftspflege. Um diese Risiken besser zu kontrollieren, wurden 
die Bestimmungen zur Freisetzung solcher Arten verschärft.

Was hat sich konkret geändert?

1. Strengere Regeln zur Vermeidung der Verbreitung:
Die neue Verordnung sieht strengere Auflagen für die Freisetzung und 
den Umgang mit potenziell invasiven Pflanzen vor. Vor jeder Freisetzung 
von Pflanzen in die Natur muss nun geprüft werden, ob diese das Risiko 
bergen, sich unkontrolliert zu verbreiten und heimische Arten zu 
verdrängen.

2. Verpflichtende Risikoanalysen:
Unternehmen, Forschungseinrichtungen oder private Gärtner, die neue 
Pflanzen in die Umwelt einführen wollen, sind verpflichtet, eine 
umfangreiche Risikoanalyse vorzulegen. Diese soll sicherstellen, dass 
die betreffende Pflanze keine invasiven Eigenschaften hat, die unsere 
Ökosysteme bedrohen könnten.

3. Überwachung und Meldepflicht:
Wird eine Pflanze freigesetzt, die sich als problematisch erweist, besteht 
eine Pflicht zur Meldung. Zudem wird die Überwachung verstärkt, um die 
Ausbreitung invasiver Arten frühzeitig zu erkennen und 
Gegenmaßnahmen einleiten zu können.

4. Förderung der Bekämpfung invasiver Neophyten:
Die überarbeitete Verordnung unterstützt auch Programme zur 
Bekämpfung bereits etablierter invasiver Pflanzen. Es wird mehr 
finanzielle Mittel und Ressourcen geben, um diese Arten effektiv zu 
kontrollieren und deren weitere Verbreitung zu verhindern.
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Was bedeutet das für Sie?
Die neuen Bestimmungen helfen dabei, unsere heimische Natur besser zu 
schützen. Wir alle können einen Beitrag leisten, indem wir darauf achten, 
welche Pflanzen wir in unseren Gärten anpflanzen oder in die Umwelt 
entlassen. Ein bewusster Umgang mit Pflanzen, vor allem aus dem Ausland, 
trägt dazu bei, dass invasive Neophyten keine weiteren Schäden anrichten.

Zusammen können wir die Vielfalt unserer heimischen Natur bewahren und 
verhindern, dass invasive Arten das ökologische Gleichgewicht stören.

Der Gemeinderat plant im nächsten Jahr zusammen mit dem Fischereiverein 
die Grobsanierung einiger Fischereiplätze. Dafür wurde ein entsprechender 
Betrag ins Budget aufgenommen. 
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